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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1995

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 Bb

Rechtssatz

die Selbstverwaltung wird dann in staatlicher Funktion tätig, wenn sie Akte setzt, die in der Verfassung als typische

Funktionen des Staates geregelt ist, die Akte der Selbstverwaltung daher rechtlich wie Akte des Staates wirken, indem

sie von der Rechtsordnung mit Zwangswirkung ausgestattet sind. Der organisatorisch bestimmte

Selbstverwaltungsbegri9 ist funktionell in eine spezi:sch organisierte Staatstätigkeit und eine solche gesellschaftlicher

Selbstverwaltung zu differenzieren.
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